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PRESSEMITTEILUNG 

Richtlinie kann Versorgung schwer 
erkrankter Kinder verbessern 
DPtV begrüßt G-BA-Beschluss, kritisiert zusätzliche Koordinierungs-Fachkraft 
 
Berlin, 22. März 2024 – „Die neue Richtlinie ist in vielen Punkten geeignet, die 
Versorgung von psychisch schwer erkrankten Kindern und Jugendlichen zu 
verbessern“, sagt Gebhard Hentschel, Bundesvorsitzender der Deutschen 
PsychotherapeutenVereinigung (DPtV). Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-
BA) hatte die „Richtlinie über die berufsgruppenübergreifende, koordinierte und 
strukturierte Versorgung insbesondere für schwer psychisch kranke Kinder und 
Jugendliche mit komplexem psychiatrischen oder psychotherapeutischen 
Behandlungsbedarf“ (KJ-KSVPsych-RL) gestern in Berlin veröffentlicht. Sie sieht 
vor, dass Behandlungsteams aus niedergelassenen Psychotherapeut*innen für 
Kinder und Jugendliche und Kinder- und Jugendpsychiater*innen die 
Behandlung planen und koordinieren. Die Patient*innen bzw. Sorgeberechtigten 
wählen eine zentrale Ansprechperson, welche die Behandlungsleitung 
übernimmt. Dazu können im Bedarfsfall weitere Mitglieder wie 
Ergotherapeut*innen, Einrichtungen der Jugendhilfe oder psychiatrische 
Krankenhäuser kooperierend tätig werden. „Als überdimensioniert sehen wir 
jedoch die verpflichtend einzubindende Fachkraft für die Koordinierung der 
Versorgung. Die Übernahme von Koordinierungsfunktionen durch 
Mitarbeiter*innen der Praxis sollte je nach Bedarf entschieden werden können.“ 
 
Fehler aus Erwachsenen-Richtlinie nicht wiederholt 
„Die Richtlinie bildet Prozesse ab, die bereits in der Versorgung verankert sind 
und ergänzt diese um behandlungskoordinierende und kooperative Elemente“, 
betont Hentschel. „Wir begrüßen vor allem, dass die offensichtlichen Fehler bei 
der Gestaltung der KSVPsych-Richtlinie für schwer psychisch erkrankte 
Erwachsene nicht wiederholt wurden. Unnötige Doppeluntersuchungen und 
bürokratische Hemmnisse wurden vermieden, und ein Handeln der beteiligten 
Behandler*innen auf Augenhöhe ist vorgesehen“. Ein aktuell durch den G-BA 
veröffentlichter Zwischenbericht zum Stand der Umsetzung der KSVPsych-
Richtlinie bestätigt die bisher nur schleppende Umsetzung und die wesentlichen 
Kritikpunkte im Erwachsenenbereich. 
 
Überprüfung durch Ministerium und Vergütungsverhandlungen 
Nach der anstehenden Überprüfung der KJ-KSVPsych-RL durch das 
Bundesgesundheitsministerium werden in den nächsten Monaten die 
Vergütungselemente der Richtlinie verhandelt. „Dabei werden die beteiligten 
Verhandlungspartner zeigen müssen, wie viel ihnen die Versorgung von schwer 
psychisch erkrankten Kindern und Jugendlichen wert ist“, sagt der 
Bundesvorsitzende. Bei adäquater Finanzierung hat die KJ-KSVPsych-Richtlinie 
das Potential, die Versorgung zu verbessern und als Vorbild für 
Nachbesserungen der KSVPsych-Richtlinie im Erwachsenenbereich zu dienen. 
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Pressemitteilung G-BA: 
„Neues Versorgungskonzept für schwer psychisch erkrankte Kinder und 
Jugendliche: Potenzial der verschiedenen Behandlungs- und Hilfesysteme soll 
besser genutzt werden“ 
https://www.g-ba.de/presse/pressemitteilungen-meldungen/1172/ 
 
Unterausschuss Psychotherapie und psychiatrische Versorgung (UA PPV): 
„Rückmeldungserstattung über die Umsetzung der Regelungen zur 
Bildung von Netzverbünden gemäß der Richtlinie über die berufs- 
gruppenübergreifende, koordinierte und strukturierte Versorgung 
insbesondere für schwer psychisch kranke Versicherte mit komple- 
xem psychiatrischen oder psychotherapeutischen Behandlungsbe- 
darf (KSVPsych-RL) nach § 92 Absatz 6b SGB V“ 
https://www.g-ba.de/downloads/17-98-5658/2021-09-02_KSVPsych-
RL_Erstfassung_Zwischenbericht-Evaluation.pdf 
 
 
 
 
Mit 25.000 Psychotherapeut*innen ist die DPtV der größte Berufsverband für 
Psychologische Psychotherapeut*innen, Kinder- und 
Jugendlichenpsychotherapeut*innen sowie Psychotherapeut*innen in Ausbildung 
und Weiterbildung und Psychologie-/Psychotherapie-Studierende in 
Deutschland. Die DPtV engagiert sich für die Anliegen ihrer Mitglieder und vertritt 
erfolgreich deren Interessen gegenüber Politik, Institutionen, Behörden, 
Krankenkassen und in allen Gremien der Selbstverwaltung der 
psychotherapeutischen Heilberufe. 
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